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N i e d e r s c h r i f t

über d ie 31. S itzung des Stadtrates

der S tadt N eustadt an der W einstraße

am  Donnerstag, dem  10 .11 .2016 ,18 :00  Uhr,

im S tadthaus I, Ratssaal, M arktp latz 1, N eustadt an d er W einstraße

- Öffentliche Sitzung -

Anw esend:

Stadtvorstand
Löffler, Hans Georg 
Röthlingshöfer, Ingo 
Krist, Georg 
Blarr, Waltraud 
Klohr, Dieter

Ratsmitqlieder
Bachtier, Christoph 
Bender, Pascal 
Brantl, Gisela 
Filiibeck, Jutta 
Fürst, Otto 
Ganzert, Holger
Graebert, Friderike kommt 18:09 Uhr, zu TOP 11
Graf, Alexander
Grün, Jürgen
Hauck, Martin
Hayn, Brigitte
Henigin, Patrick
Henigin, Roland
Herber, Dirk
Hornbach, Barbara
Ipach, Roland
Jausel1 Ute Dr.
Kastei, Willi 
Kerth, Werner 
Kilthau, Jürgen 
König, Jonas Luca 
Koppenstein, Rosa 
Levis-Hofherr, Diana 
Lichti, Volker
Lopez Herreros, Eredesvinda 
Marggraff, Wilfried 
Meininger, Christoph 
Meisel, Ulrike
Ohmer, Ernst geht 18:40 Uhr, zu TOP 15
Oswald-Mutschler, Roswitha
Raes, Richard
Röther, Regina
Schick, Claus-Rene
Schmidt, Peter
Schreiner, Werner
Schweitzer, Petra
Stabler, Clemens
Weigel, Marc
Werner, Kurt
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Verwaltunq
Adams, Bernhard 
Baldermann, Thomas 
Bettinger1 Alf 
Breitel, Andrea 
Christmann, Steffen 
Glogau1 Michael 
Günther, Andreas 
Kimmel1 Susanne 
Klein, Klaus 
Müller, Rolf 
Priester, Anke 
Seebach1 Harald 
Staab1 Dagmar 
Stradlnger1 Frank 
Walz1 Marlon

Entschuldigt:

Ratsmitqlieder
Frey1 Matthias Dr.
Görlng, Marco 
Köhler, Klaus 
Ressmann1 Dr. Wolfgang 
Wlller1 Helga

T A G E S O R D N U N G :

1. Einwohnerfragestunde

2. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und 378/2016
stellvertretenden Mitgliedern

2.1. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und 391/2016
stellvertretenden Mitgliedern

3. Teilaufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 06.11.1997 zum 331/2016/1
Bebauungsplan "Am Bahnhof im Ortsbezirk Mußbach

4. Bebauungsplan "Westlich des Mußbacher Bahnhofs" im Ortsbezirk 333/2016
Mußbach
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a 
BauGB

5. Bebauungsplan "Bachgängel, Teilgebiet Nord" im Stadtbezirk 5 337/2016
a) Beschluss über die während der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen
b) Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB
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6 Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans "Am 
Schieferkopf I. Änderung im Grtsbezirk Hambach

7. Durchführung eines Bieterverfahrens zum Verkauf von acht
Baugrundstücken im Baugebiet11GimmeIdinger Straße"

8 Beschlussfassung überden Jahresabschluss 2015

9 Neuregelung der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-FfalzAuflösung 
der Gesamthandeigentümerschaft und Eigentumsübertragung auf den 
AltlastenzweckverbandTierischeNebenprodukte

10 Fro^ektantrag für eine/n BiIdungskoordinatorAin für Neuzugewanderte

11 Übertragung der 2uständigkeitfür die Verkehrsüben^vachungnach^7 
N r O d e r  Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrsrechts ^StVF2ustV^

12. W egderW einIegenden

18 Freigabe weiterer Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr in 
der Innenstadt,
Antrag der FWG-Stadtratsfraktion vom 12.10.2016

14. Flanungskooperation mit den Nachbargemeinden anlässlich der
notwendigen Neuplanung der Windkraft, 
AntragderFW G Stadtratsfraktionvom  18 102016

15 Überregionale Werbung mit der neuen Ffälzischen Weinkönigin aus
Neustadt an der Weinstraße,
Antrag der SFO-Stadtratsfraktion vom 04.11.2016

16. M itteiIungenundAnfragen

Vor E intrittindieTagesordnung bittet der Vorsitzende,dass sich die Anwesenden zu einer 

Gedenkminute für den nach dem BASF-Ünglück verstorbenen Feuerwehrmann erheben.

Weiterhin bittet der Vorsitzende um AufnahmedesTagesordnungspunktes „Weg der 

WeinIegenden HmW egederOringIichkeit. Oagegen hat der Stadtrat keine Einwände.

Oer Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 

Beschlussfähigkeit fest.

885/2016

844/2016

279/2016

851/2016

850/2016

847/2016

860/2016

841/2016

848/2016

879/2016
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TOP 1

Einwohnerfragestunde

. Es liegen keine Anfragen vor.

TOP 2 378/2016

Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden

Mitgliedern

Der Stadtrat wählt einstimmig

Herrn

Dekan Michael Janson

Schwesternstraße 11

67433 Neustadt an der Weinstraße

als stellv. beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

TOP 2.1 391/2016

Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden

Mitgliedern

Der Stadtrat wählt einstimmig 

Herrn

Sergej Buragin 

Schütt 6

67433 Neustadt an der Weinstraße

als Beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss und
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Frau

Ulrike Meisel 

Am Häuselberg6

67464 Neustadt an der Weinstraße 

als Mitglied in den Werkausschuss ESN

TO P3  331/2016/1

Teilaufhebung desAufstellungsbeschlussesvom06.11.1997zum BebauungspIan ^Am 

BahnhoT im Ortsbezirk Mußbach

Auf Empfehlung des Grtsbeirates Mußbach, des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz 

und des Ausschusses für Bau und Planungbeschließt der S tadtrate instim m igDnur bezogen 

aufdas in der Flananlage VerzeichneteTeiIgebietwestIichderBahnIinieDdie Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses vom 06BI11997 zum Bebauungsplan „Am Bahnhof im Grtsbezirk 
Mußbach

333/2016

Bebauungsplan ^Westlich des MußbacherBahnhcts^ im Ortsbezirk Mußbach 

Autstellungsbeschluss g e m ä ß ^ 2 A b s .1 in  Verbindung m it^13a  BauOB

AufEmpfehIung des Grtsbeirates Mußbach,des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz 

und des Ausschusses für Bau und Flanung beschließt der Stadtrat einstimmig die Aufstellung 

des Bebauungsplans„Westlich des Mußbacher Bahnhofs" im Grtsbezirk Mußbach gemäß 

^ S A b s t B a u G B  in V erb indungm it^tS aB auG B .
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1 ^ F 6  337/2016

Bebauungsplan ^Bachgängel,TeIIgebIetNord^ Im Stadtbezirks 

qj Beschluss überdlewährendderfrühzeltlgen Beteiligung deröffentllchkelt, der 

Behörden und sonstlgenTräger öffentlicher Belange g e m . ^ 3 A b s . 1 u n d ^ 4 A b s . 1  

BauOBabgegebenenSteIIungnahmen

bj Freigabe zur Beteiligung deröffentllchkelt,der Behörden und sonstlgenTräger 

öffentlicher Belange g e m . ^ 3 A b s .2 u n d ^ 4 A b s .2 B a u O B

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und des Ausschusses für Bau 

und Flanung beschließt der Stadtrat einstimmig

a j über die Inderfrühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit,der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher B e la n g e g e m ä ß ^ 3 A b s 1 u n d ^ 4 A b s 1 B a u O B  abgegebenen 

Stellungnahmen laut Verwaltungsvorschlag und

bj die Beteiligung deröffentllchkelt,der Behörden und sonstlgenTräger öffentlicher 

Belangegem ^ 3 A b s 2 u n d ^ 4 A b s . 2 B a u O B  für den Bebauungsplan „Bachgängel, 

Teilgebiet Nord" durchzuführen.

T O F 6  336/2016

Veränderungssperre für den Oeltungsberelch des Bebauungsplans AmSchIeferkopT^ 

!.Änderung Im Ortsbezirk Hambach

Auf Empfehlung des Ausschusses für Bau und Flanung und des Ödsbeirates Hambach 

beschließt der Stadtrat einstimmig für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 

Bchleferkopf !.Änderung Im Örtsbezlrk Neustadt-Hambach eine Veränderungssperre gem. 

^  14 BauGB

^ U F 7  344/2016

Durchführung eines BleterverfahrenszumVerkaufvon acht Baugrundstücken Im 

Baugehlet „Gimmeldinger Straßen

Auf Empfehlung des Ödsbeirates Haardt und des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat 
einstimmig,dass die Verwaltung zum Verkau ften acht stadteigenen Grundstücken Im
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B^ugeblet„G lmmeldlngerStraße"eln Bieterverfahren durchführen soll. Ein 

Grundstücksverkauf erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses

^ O P 6  279/2016

Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016

Auf Empfehlung des Werkausschusses für den Elgenbetneb Stadtentsorgung beschließt der 
Stadtratelnstlmmlg

1. Ole konsolidierte Bllanzzum 31.12.2015lnAktlva/Rasslva mit je 53.420.690,1 6 ^ 

wirdfestgestellt

2 . OererwIrtschafteGewInn von 262 .747 ,76^ ls tau fneue  Rechnung vorzutragen.

361/2016

Neuregelung der Tierkörperbeseitigung In Rheinland-Pfalz

Auflösung der Gesamthandeigentümerschaft und Eigentumsübertragung auf den

AltlastenzweckverbandTlerIscheNebenprodukte

Oer Stadtrat beschließt einstimmig, dass

D das Gesamthandeigentum an den ln ^6A bs .2La ndesg ese tz  zur Ausführung des 

Tierische Nebenprodukte-Beseltlgungsgesetzes ^AGTIerNebGj vom 19.06.2014 

^GVBI.S .191-7661.Ijnäherbezelchneten Grundstücken aufgelöst werden soll

D das Eigentum an den ln ^6Abs .2AGTIe rNebG  näher bezelchneten Grundstücken 

auf den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte kostenfrei übertragen 
werden soll

^ der Stadtrat vorbehaltlich einer Einigung des Altlastenzweckverbandes mit den 

entsorgungspfllchtlgen Gebietskörperschaften des Saarlandes über eine 

M ltglledschaftlmAltlastenzweckverbandderenAufnahmezustImmensoII
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TG PIO  360/2016

Projektanfrag für eme/n BddungskoordmaforAm für Neuzugewanderte

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig, dass die Stadt 

Neustadt an der Weinstraße zur Integration Neuzugewanderter durch Bildung eine 

KoordlnatohnoderelnenKoordlnatorerhaItensoII Hierfür soll eine Ganztagsstelle der 

Entgeltgruppe lOTVöOgeschaffenwerden. OleentsprechendenHaushaItsmItteIwerden 

eingestellt und dem Konzept des Projektantrages wird zugestimmt.

TGP11 347/2016

Übertragung der 2uständrgkertfür die Verkebrsüberw acbungnacb^7N r.3der 

Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkebrsrecbts 
jStVR2ustVj

Auf Empfehlung des Hauptausscbusses beschließt der Stadtrat einstimmig die Übernahme 

der 2uständlgkeltfür die Verkehrsüberwachung n a c h ^ 7 N r . 3 d e r  StVR^ustV zum 

nächstmögllchen Zeitpunkt und beauftragt die Stadtverwaltung die Übertragung dieser 

Aufgaben bei den zuständigen Stellen zu beantragen

TOP 12 380/2016

W egderW em Iegenden

RM Meininger ^FWGj erläutert das Vorhaben. Sodann beschließt der Stadtrat einstimmig, 

^lnen„W eg der Welnlegenden" zur Stärkung und Bedeutung des Internationalen und 

nationalen Weinstandortes Neustadt an derWelnstraße einzurichten.
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TGP13 341/2016

Freigabe weiterer Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkebr In der Innenstadt 

Antrag der FWG-SfadfrafsfrakfIon vom 12.10.2016

RM Schmidt ^FWGj erläutert den Antrag.

Nach kurzer Olskusslon und einer Stellungnahme der Stadtverwaltung fliegt dem Protokoll 

als Anlage belj, wird der Antrag seitens der FWG-FraktIon zurückgezogen.

T G P 14 343/2016

Planungskooperaflon m it den Nacbbargemelnden anlässlich der notwendigen 

NeupIanungderWIndkraff^

Antrag der FWG-SfadfrafsfrakfIon vom 13.10.2016

RM Weigel ^FWGj erläutert den Antrag.

Ole RM nehmen die beiliegende Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis Nach einer 

kurzen Olskusslon wird einstimmig beschlossen, dass der Vorsitzende Kontakt mit den 

Nachbarkommunen aufnehmen soll, um die Situation auszuloten

TG P16  379/2016

Überregionale Werbung mit der neuen Pfälzischen Welnkönlgln aus Neustadt an der 

Welnstraße^

Antrag der SPO-StadtratsfraktIon vom 04.11.2016

RM Bender ^SPOjerIautert den Antrag.

Nach einer kurzen Olskusslon wird vereinbart, dass sich die TKS Gedanken machen soll, wie 

die diesjährige,aus Neustadt an derWelnstraße kommende,Pfälzische Welnkönlgln für 

städtische Werbezwecke eingebunden werden kann



TOP 16

Mitteilungen und Anfragen

- 2 7 3 -

Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen vor.

Ende der Sitzung: 18:47 Uhr

Hans Georg Löffler yAnke Priester

Vorsitzender Protokollführern



Bebauungsplan -Teilaufhebung·

Am Bahnhof

im  Ortsbezirk Mußbach

Übersichtsplan unm aßstablich

"BaM M rte Iiegensdiaftskarte der Vermessungs-und Katas 
Stand Mai 2014. als Plangrvndage

V*rv*lf«bçixig ł j r  ngcno. mehl geweftfccłie Zwecke iu g iU iu n

Zeichenerklärung ge».* P leveewrennxigmm H  121*0IBGa 1*1 B  Ml
9MW1 tixö i An.« 2 »iCeieL-Μχντ 22 .14 2611(9581 IS 1Sû»

G renzen des räum lichen G eltungsbere ichs d ieser T e iła u łie b u n g

G renzen des räum lichen G eltungsbereichs de s  Bebauungsplans

NEUSTAD
Λ Ν  DER W E IN S T R A



28 . 10.2016

g e T e n 1 L ™ e n T d v e *e h rFrei9abe Einbahnstraßen für den

Beschlusslaae

Stadtratsbeschluss vom September 2015 zur Freigabe folgender 
Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr

Dabei geht es um folgende Straßenabschnitte:

Hindenburgstraße im Abschnitt 

x- Kirchstraße -  Bismarckstraße 

x- Bismarckstraße -  Wiesenstraße 

x- Wiesenstraße -  Werderstraße 

x- Werderstraße bis Friedrich-Ebert-Straße

>  Friedrich-Ebert-Straße -  Moltkestraße 

Hohenzollernstraße im Abschnitt

>  Konrad-Adenauerstraße -  Heinestraße

>  Heinestraße -  Hindenburgstraße

x- Hindenburgstraße -  Von-Hartmann-Straße 

Moltkestraße im Abschnitt

X- Konrad-Adenauer-Straße -  Hindenburgstraße 

x- Hindenburgstraße -  Von Hartmann-Straße 

x- Von-Hartmann-Straße -  Landauer Straße 

Wiesenstraße im Abschnitt

X- Konrad-Adenauer-Straße -  Hindenburgstraße 
Volksbadstraße im Abschnitt 

x- Talstraße bis Jahnstraße 

X -  Jahnstraße bis Amalienstraße

Abteilung Stadtplanung
Stadtentwicklungsplanung 
Z im m er 111

Martina Pauly 
Az: 220-py

fon: 06321 855-375 
fax: 06321 855-7375 
martina.pauly@stadt-nw de

www.neustadt.eu

Unsere Anschrift:

Am alienstraße 6 

67434 Neustadt an der 
W einstraße

Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:30-12:00 Uhr

Dienstag 08:30-12:00 Uhr

M ittwoch 08:30-12:00 Uhr

Donnerstag 14 00-18:00 Uhr

Freitag 08:30-12:00 Uhr

Telefonzentrale: 06321 855-0 

Telefaxzentrale 06321 855-280

Umsetzung des Konzeptes -  Bisherige Aktivitäten

Die Umsetzung des Konzeptes beinhaltet zwei Maßnahmenbereiche:
1. Zusätzliche Beschilderung nach STVO

NnzuweJilS^nrkierun9en' ^  ZUSätzlich auf die geänderten Regelungen

S o ndK erKVS 'Zahl der neu zu beschildernden bzw. zu markierenden 
Straßenabschnitte war zwecks Ermittlung der für die Umsetzung
S ! m  R9eh HaushaltsZnittel zu klaren, ob die Maßnahme vom Bauhof selbst 
oder im Rahmen einer Fremdvergabe erledigt werden kann

otodokumentation aller Straßenabschnitte vorgenommen und alle 
R n S  ' Schilderstangen sowie einige Vorschläge für
Bodenmarkierungen in das Bildmaterial eingearbeitet (Größenordnung 90

Ust-ldNr:

DE 149390961

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Haardt 
BLZ: 546 512 40  
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC. MALA DE 51 DKH

http://www.neustadt.eu


^ ^ N id e r,m in d .t5 B c h iid e rs ta n g e n ,c a .3 0 F a h rra d p ik to g ra m m e s o w ie
HfeiIeundStnchej

O ^ln form ationenw urdendannanA bt.240übergebenH ie rw urdegeklä rt 
o ^d e rB a u h o fd ie n o tw e n d ig e n A rb e ite n  nichtleisten kann und die 
^ ^ ä n  ausgeschrieben werden müssen. OO.OOO^wurdenhierzuzum
Haushalt 2017angemeldet.

FWG-Antrao

Vordem Hintergrund des FW GAntrags hat die Abteilung 220 noch einmal 
das Gespräch mit allen beteiligten Abteilungen gesucht.

Am 2 6 t 0 2 0 t 6 g a b  es noch einmal eineergänzende Begehung der 
relevanten Straßen (Sachgebiet Straßenverkehr, Abt StadtpIanung sowie 
Unterstützung durch Herrn Merkel aus Haßlochj. Oie notwendigen 
Markierungen wurden in allen Straßenabschnitten detailliert 
durchgesprochen undvonAbt  220inFlänenfestgehalten Hierfinden 
gerade noch finale Abstimmungen statt Auch der Arbeitskreis 
R adverkehrskonzep t(tag tam 8ttjso llnoche inm a le inbezogenw erden  

Am 27BI02016gab es ein GesprächzwischenAbt 220,Tiefbauabteilung 
und BauhofZum EinenkonnendieanstehendenArbeiten (Markierungen, 
Ffosten setzenj nicht in den Wintermonaten ausgeführtwerden Vordem 
HintergrundderverfugbarenpersonellenRessourcenderTiefbauabteiIung 
kann Herr Abels darüberhinaus frühestens im Frühjahr2017einen 
Mitarbeiter benennen, der sich mit dem Frojektbefasst Oie Tiefbauabteilung 
wird zunächst die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses an ein 
Ingenieurbüro beauftragen in  einemzweiten Bchrittkanndann die
Ausführung vergeben werden

Seite 2 
Schreiben der 
Stadtverwaltung

Die Stellungnahme wurde abgestimmt zwischen Abt. 220, Abt. 240 und



24.Gktober2Ü16

Bteltungnahme der Abteituno
Äntrag der FWG FraktionzurBitzung des Btadtrates am 10B11.2018
^ ^ ^ h f t ^ ^ P ^ e t io n m it Nachbargemeinden zum Thema W indeneroie

Die FWG Stadtratsfraktion regt an, mit den Naehbargemeinden Verhandlun
gen aufzunehmen mit dem Ziel,einen gemeinsamen Fläehennutzungspian 
zum Thema W indenergiezuerste lienD ieAbte ilung Stadtpianungnimmtda
zu wie folgt Stellung:

Gemeinsamer (freiwittigerjFtächennutzungsptangem ^ 204 BauGB

DieErarbeitungeinesgemeinsamenFlaehennutzungsplaneszumThema 
Windenergie ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zu empfehlen:
D Gemeinsames inhaltlichesZiel(i.d.R. mit Vorteilsausgleichj 
D Folitiseher Wille aller Kommunen zur Kooperation 
D GemeinsamesFlanungskonzepLBeauftragungeinergemeinsamen 

Windpotenzialstudie aller beteiligter Gemeinden (mit einheitlichen Krite
rien als Grundlage fü rdas planerische Steuerungskonzeptj 

D ^ohaltlich und zeitlich abgestimmte Flanung sowie zeitgleiche Verfahrens
schritte aller beteiligten Kommunen

I - Gememsamesmha/t/rchesZrefund^o/ftrsche^Wr//e

InhaltlichhabensichdieNachbarkom m unenbereitsinderVergangenheit 
beimThema Windenergie abgestimmt. Dabeiging es vor allem um das ge
meinsame Z iel,e inen Ausschluss für die Windenergienutzung am Haardt 
rand zu erreichen (mittlerweile geplanter Regelungsinhalt von LEF IV und
TeilregionalplanWindenergiej

Für eine gemeinsame Flächennutzungsplanung bedarf es aber i.d.R. einer 
darüberhinausgehendeninhaltlichenZielsetzungEingemeinsam erFlä 
chennutzungsplanzumThema„Windenergienutzung" ist eine besondere 
Form derFlanungskoordinationunterNachbargem eindenlnhaltlichkom mt 
ein solchergemeinsamer Flächennutzungsplan W indene rg ie idRdann  zur 
Anwendung, wenn die Eignungsflächen für Windenergie In den Gemeinden 
sehrunterschiedlichverte ilts ind.GemeindeAweist z.B .ein sehr großes 
Flangebiet a u s , In G em eindeB ist die Windenergie dann ausgeschlossen.
l.d.R. auch gemeinsam mit der Flanung ein Vorteilsausgleich verhandelt. Ei
ne solche Ausgangssituation indes ist im Bereich von Neustadt und seinen 
Nachbarkommunen nicht offensichtlich. Dies wäre aber u.U. politisch weiter
gehend auszuloten.

- B ituation inderVG M aikam m er

^ Die VG Maikammer mit den Grtsgemeinden Maikammer, Kirrweiler und 
Alsterweiler liegt gem .EntwurfdesTeilregionalplans Windenergie kom
plett in einem Ausschlussgebietfürdie Windenergienutzung 

D Hier bestehtfür die kommunale Bauleitplanung kein Bpielraum Eine ge 
meinsame Flächennutzungsplanung wäre damit inhaltlich nicht ange 
^eigt.

^  B ituation inderVG Deidesheim

^ Die VG Deidesheim mit der Btadt Deidesheim sowie den Grtsgemeinden 
Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg liegt gern Entwurf 
desTeilregionalplans Windenergie ebenfalls zu großenTeilen im Aus- 
schlussgebietfürdie Windenergienutzung Lediglich im BereichderG G  
Meckenheim ist eine Windenergienutzung regionalplanerisch zulässig Es 
gibt ein Vorranggebiet,direkt nördlich derA65,angrenzend an das von 
Haßloch.

Abteilung Stadtplanung
Stadtentwicklungsplanung 
Z imm er 111

Martina Pauly 
Az: ZZO py

fon: 06321 855-375 
fax: 06321 855-7375 
m artina.pauly@ stadt-nw  de

www.neustadt.eu

Unsere Anschrift:

Am alienstraße 6 
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•  Was hier das Ziel eines gemeinsamen Flächennutzungsplans sein könn
te, liegt nicht auf der Hand.
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•  Situation in der OG Haftlnnh

Im Bereich der OG Haßloch gibt es kaum regionalplanerische Aus
schlussgebiete. Insofern besteht inhaltlich dem Grunde nach Spielraum 
für die kommunale Baule,tplanung. Im rechtskräftigen FNP gibt es südlich 
vA?r ? ut° babn e,n Vorranggebiet für Windenergie. Hier stehen bereits 2 
Windräder. In der restlichen Gemarkungsfläche ist im FNP ein Aus
schluss von Windrädern vorgesehen.

•  Nach Einschätzung des Sachbearbeiters Bauleitplanung der Gemeinde 
Haßloch wird dort aktuell kein Handlungsbedarf gesehen, über ein neues 
Steuerungskonzept Windenergie zu diskutieren.
Eine geringfügige Anpassung des FNP (evtl. Vergrößerung des vorh 
Vorranggebietes) wird vorgenommen, wenn der Teilregionalplan Wind
energie rechtskräftig ist (nach aktuellem Stand der Dinge voraussichtlich 
erst Ende 2018).

•  Ob es mit der Gemeinde Haßloch ein gemeinsames inhaltliches Ziel gibt 
ware politisch auszuloten. Ebenso ein möglicher Vorteilsausgleich.

2. Gemeinsames Planungskonzept sowie zeitgleiche Planung

•  Käme man zu dem Ergebnis, dass es ein gemeinsames inhaltliches Ziel 
gibt, musste ein gemeinsames Planungskonzept (gemeindeübergreifende 
Windpotenzialstudie mit einheitlichen Kriterien) beauftragt werden.

•  Der Hauptausschuss der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat indes be
reits am 27.09.2016 eine solche Windpotenzialstudie für die Neustadter 
Gemarkung an ein Ingenieurbüro vergeben. Mit der Zurückstellung des 
Bauvorhabens von Juwi ist die Stadt einem direkten Zeitdruck ausgesetzt 
(Zuruckstellung um zunächst ein Jahr, Verlängerung um ein Jahr mög
lich), ein schlüssiges Plankonzept vorzulegen.

•  Inhaltlich und zeitlich sind dies eher ungünstige Voraussetzungen, um in 
grundlegende -  und zeitlich offene -  Gespräche über einen gemeinsa
men Flachennutzungsplan mit Nachbargemeinden einzusteigen.

• Die gerade beauftragte Windpotenzialstudie sollte das Thema Windener
gie fur Neustadt zeitnah und fachgerecht abarbeiten und in diesem Pro-
m lSrhUï afÎ St aUC? lIerausfinden' welche Lösungen in Neustadt politisch 
mehrheitsfahig sind. Dies sind wichtige Grundlagen für den weiteren Um
gang mit den Juwi-Anträgen. Dies kann und sollte zeitlich parallel zu der 
Fortentwicklung der Regionalplanung geleistet werden.

• Die Fortschreibung des FNP selbst kann dann in die Wege geleitet wer- 
den wenn die weitere Zeitschiene des Teilregionalplans Windenergie 
verbindlich feststeht. a

Eine Abstimmung der Neustadter Interessen mit denen der Nachbarqe- 
meinden kann selbstverständlich im Planungsprozess erfolgen.


